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Norm

VersVG §56

VersVG §59 Abs1

1. VersVG § 56 heute

2. VersVG § 56 gültig ab 06.04.1959

1. VersVG § 59 heute

2. VersVG § 59 gültig ab 01.01.1995 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 509/1994

3. VersVG § 59 gültig von 06.04.1959 bis 31.12.1994

Rechtssatz

Für die Ermittlung der Entschädigung, die jeder einzelne Versicherer dem Versicherungsnehmer zu leisten hat (§ 59

Abs 1 VersVG), wird jeder Vertrag für sich isoliert beurteilt. Besteht im betre;enden Vertrag Unterversicherung, ist die

Proportionalitätsregel des § 56 VersVG ungeachtet der Existenz der anderen Versicherungsverträge anzuwenden. Die

proportionale Minderung der Entschädigungsp?icht des jeweiligen Versicherers ergibt sich ausschließlich aus dem

Verhältnis der Versicherungssumme des ihn betre;enden Vertrags zum Versicherungswert. § 56 VersVG ist also

unverändert anwendbar, sodass nach dieser Norm dieselbe Leistungsp?icht für jeden einzelnen Versicherer dem

Versicherungsnehmer gegenüber bei Doppelversicherung besteht wie im Fall der Alleinversicherung durch einen

einzigen Versicherer.Für die Ermittlung der Entschädigung, die jeder einzelne Versicherer dem Versicherungsnehmer

zu leisten hat (Paragraph 59, Absatz eins, VersVG), wird jeder Vertrag für sich isoliert beurteilt. Besteht im betre;enden

Vertrag Unterversicherung, ist die Proportionalitätsregel des Paragraph 56, VersVG ungeachtet der Existenz der

anderen Versicherungsverträge anzuwenden. Die proportionale Minderung der Entschädigungsp?icht des jeweiligen

Versicherers ergibt sich ausschließlich aus dem Verhältnis der Versicherungssumme des ihn betre;enden Vertrags

zum Versicherungswert. Paragraph 56, VersVG ist also unverändert anwendbar, sodass nach dieser Norm dieselbe

Leistungsp?icht für jeden einzelnen Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber bei Doppelversicherung

besteht wie im Fall der Alleinversicherung durch einen einzigen Versicherer.
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